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Traktanden 
1. Begrüssung der Gemeindeversammlung, 
 Information (G1951)
2. Stimmenzähler, Wahlvorschlag und Wahl 
 (G1949)
3. Stimmberechtigte, Ermittlung der Anzahl 
 (G2002)
4. Traktandenliste der Gemeindeversammlung, 
 Sitzung vom 27.06.2022, Genehmigung 
 (G1948)
5. Jahresrechnung 2021 der Einwohner-
 gemeinde Balsthal, Genehmigung (G2109)
6. Zweckverband Abwasserregion Falkenstein 
 (ZAF) Statuten, Änderung der Statuten vom 
 27.04.2016, Genehmigung (G1795)
7. ARA-Falkenstein Projekt «Ausbau Biologie 
 und Stufe zur Elimination von Spurenstoffen», 
 Genehmigung (G2045)
8. Verordnung über das Bestattungs- und 
 Friedhofswesen, Anpassung der Verordnung, 
 Beschluss (G1793)
9. Betreuungsgutschriften, Reglement und 
 Verordnung, Beschluss (G1778)
10. Vertrag Bevölkerungsschutz Thal-Gäu, 
 Vertragsanpassung, Beschluss (G1497)
11. Reglement über Grundeigentümerbeiträge 
 und -gebühren, Ergänzung des Reglements, 
 Beschluss (G2081)
12. Mitteilungen Verschiedenes, Information 
 (G1490)

Juni 2022

Aus ökologischen Gründen werden an der 
Gemeindeversammlung nur noch eine sehr 
reduzierte Anzahl Dossiers bereitgelegt. Wenn Sie 
sicherstellen möchten, dass Sie über ein persön-
liches Exemplar verfügen, bitten wir Sie, dieses bei 
der Verwaltung der Einwohnergemeinde ab  
15. Juni 2022 zu beziehen. Ebenfalls ab 15. Juni 
2022 sind dort alle Unterlagen zur Einsicht auf-
gelegt. Gleichzeitig werden sie auf der Homepage 
www.balsthal.ch aufgeschaltet. 

An der Gemeindeversammlung werden alle 
wichtigen Punkte zusätzlich eingeblendet.
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Bericht Gemeinderat

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen
und Stimmbürger

Das Budget 2021 sah einen Aufwandüberschuss 
von CHF 1‘103‘283 vor. Das Rechnungsergebnis ist 
nun mit einem kleinen Ertragsüberschuss von CHF 
111‘117.79 wesentlich positiver und fällt deutlich 
besser aus als befürchtet. Dies ist auf verschiede-
ne Faktoren zurückzuführen, welche nur teilwei-
se auch in der Covid-Pandemie begründet sind.

Die Auswirkungen fallen sowohl in tei lweise  
tieferen, aber eben auch in höheren Aufwänden 
ins Gewicht. Insgesamt darf festgestellt werden, 
dass alle Verantwortlichen eine hohe Budgetdis-
ziplin eingehalten haben, wofür ihnen Dank und 
Anerkennung gilt.

Per 01.01.2021 mussten die Werte des Finanzver-
mögens (Grundstücke) nach der Erstbewertung 
2016 erstmals überprüft und einer Neubewertung 
unterzogen werden. Diese ergab netto einen Wert-
zuwachs von CHF 138‘811. Anlässlich der Prüfung 
der Jahresrechnung 2021 hat das Rechnungsprü-
fungsorgan festgestellt, dass die buchhalterische 
Behandlung der Neubewertung nicht den Vorga-
ben des Amtes für Gemeinden entspricht (Kreis-
schreiben Gemeindefinanzen Nr. 3/2021). Gemäss 
diesen Vorgaben hätte dieser Wertzuwachs direkt 
in der Erfolgsrechnug verbucht werden müssen. 
Weil der Wertzuwachs im 2021 nochmals der Neu-
bewertungsreserve zugeschrieben wurde, welche 
ab 2021 jährlich mit 20% erfolgswirksam aufzulö-
sen ist, bewirkte dies einen um CHF 111‘048.64 zu 
tiefen Ertragsüberschuss im Rechnungsjahr 2021.

Die Korrektur wird in der Rechnung 2022 vorge-
nommen. Die erfolgswirksame Auflösung der Neu-
bewertungsreserve wird deshalb in der Rechnung 
2022 mit der vorbezifferten Korrektur sowie der or-
dentlichen Auflösung mit 20% (CHF 364‘579.84) 
der Bilanzwerte per 31.12.2020 erfolgen.

Während im Berichtsjahr Nettoinvestitionen in der 
Höhe von CHF 2‘032‘500 budgetiert waren, betra-
gen diese in der Jahresrechnung lediglich CHF 
859‘099.40. Die Ausgaben in den Spezialfinanzie-
rungen konnten durch Grundeigentümerbeiträge 
teilweise kompensiert werden. Durch die grosse 
Neubautätigkeit erfolgten ausserdem unerwartet 
hohe Einnahmen aus Anschlussgebühren für Was-
ser und Abwasser, was zur günstigen Entwicklung 
der Investitionsrechnung bei durchschnittlichem 
Investitionsvolumen beitrug. 

Das gute Rechnungsergebnis sowie die aktuell 
gute Finanzsituation der Spezialfinanzierungen 
dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass 
sowohl im steuerfinanzierten Bereich als auch in 
den Spezialfinanzierungen gleich mehrere, sehr 
hohe Investitionen in den nächsten Jahren anste-
hen. Diese können durch die Gemeinde nur zu 
einem geringen Teil beeinflusst, müssen aber fi-
nanziert werden. Selbst bei günstigen Vorausset-
zungen wird sich die Gemeinde mittelfristig einer 
grossen Neuverschuldung stellen müssen. Die 
Investitionen führen dabei mit den Schuldzinsen 
und den Abschreibungen auch zu einer erhebli-
chen Belastung der künftigen Erfolgsrechnungen.

Nachfolgende Vergleiche zeigen als Übersicht auf, 
wo die grössten Abweichungen entstanden sind.

4710 Balsthal, 02. Juni 2022

Thomas Dobler, 
Ressortleiter Finanzen

Rudolf Dettling, 
Leiter Finanzverwaltung
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Beschluss und Antrag
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Übersicht Jahresrechnung

Erfolgsrechnung 
vom 1.1.2021 – 31.12.2021
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Investitionsrechnung vom 1.1.2021 – 31.12.2021
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Bilanz 
vom 1.1.2021 – 31.12.2021
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Finanzkennzahlen
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Jahresrechnung 2021 
der Einwohnergemeinde
Balsthal (G2109)
Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
der Einwohnergemeinde Balsthal

Ausgangslage

Die Jahresrechnung 2021 ist abgeschlossen und wur-
de durch die externe Revisionsstelle am 6. April 2022 
revidiert.

Der Gemeinderat hatte die Aufgabe, die Jahresrech-
nung z.H. der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 
2022 zu verabschieden.

Erwägungen

Während das genehmigte Budget 2021 einen Auf-
wandüberschuss von CHF 1‘103‘283 vorsah, schliesst 
die Rechnung 2021 nun mit einem Ertragsüberschuss 
von CHF 111‘117.79 ab.

In der Spezialfinanzierung Wasserversorgung (Seite 
15) konnte ein Ertragsüberschuss von CHF 424‘359.46 
verbucht werden (Vorjahr CHF 298‘220.55). 
Das Eigenkapital der Wasserversorgung hat damit den 
Saldo von CHF 2‘783‘534.75 erreicht.

Auch in der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung 
(Seite 16) wurde ein Ertragsüberschuss von CHF 
82‘525.55 verbucht (Vorjahr CHF 226‘890.77). 
Dadurch hat das Eigenkapital der Abwasserbeseiti-
gung den Saldo von CHF 2‘485‘113.10 erreicht. 

Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (Seite 17) 
schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF  
- 32‘914.37 (Vorjahr CHF 6‘376.89) ab.
Das Eigenkapital der Abfallbeseitigung beträgt per  
Abschluss CHF 64‘975.09.

Die (Netto-) Investitionen betrugen CHF 859‘099.40 
(Budget CHF 2‘032‘500.00).

Den Bericht zur Jahresrechnung und der Revisions-
stelle sowie die vollständige Jahresrechnung befin-
det sich in der Broschüre im Anhang, welche zugleich 
massgebender und integrierender Bestandteil dieses 
Antrags sind.

Anträge an den Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung 
vom 2. Juni 2022.

1.
Der Gemeinderat genehmigt und beschliesst den vor-
liegenden Bericht zur Jahresrechnung 2021 (Seite 4 - 
5 der Broschüre).
 
2.
Der Gemeinderat verabschiedet die dringlichen und 
gebundenen Nachtragskredite zur Kenntnis an die Ge-
meindeversammlung.
 
3.
Der Gemeinderat verabschiedet aufgrund des Revisi-
onsberichts vom 6. April 2022 (Seite 7 der Broschüre) 
die gesamte Jahresrechnung 2021 (zusammengefasst 
auf Seite 8 - 9 der Broschüre) zur Genehmigung an die 
Gemeindeversammlung.
 
4.
Der Gemeinderat beschliesst die folgenden Fragestel-
lungen der Gemeindeversammlung vom 27. Juni 2022 
vorzulegen:

Die Gemeindeversammlung

a) nimmt die dringlichen und gebundenen Nachtrags-
kredite zur Kenntnis 

b) genehmigt aufgrund des Revisionsberichts vom  
6. April 2022 (Seite 7 der Broschüre) die gesamte Jah-
resrechnung 2021 (zusammengefasst auf Seite 8 - 9 
der Broschüre)

Der Gemeinderat hat alle diese Anträge genehmigt 
bzw. beschlossen und die gesamte Jahresrechnung 
2021 an die Gemeindeversammlung verabschiedet.

Anträge

Die Gemeindeversammlung

1. nimmt die dringlichen und gebundenen Nach-
tragskredite zur Kenntnis;
 
2. genehmigt aufgrund des Revisionsberichts 
vom 6. April 2022 (Seite 7 der Broschüre) die ge-
samte Jahresrechnung 2021 (zusammengefasst 
auf Seite 8 - 9 der Broschüre).
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Balsthal, im Juni 2022                                                                                                      Bauverwaltung Balsthal

Aufforderung zum Aufschneiden
von Bäumen, Sträuchern und Grünhecken

Gestützt auf § 7 des Baureglementes der Einwohnergemeinde Balsthal werden 
die Grundeigentümer hiermit aufgefordert, alle Bäume und Sträucher, deren Äste 
auf öffentlichen Grund hinausragen, aufzuschneiden.

Das Aufschneiden hat längs der Strasse auf eine Höhe von 4.20 m, längs des 
Trottoirs und von Fusswegen auf eine Höhe von 2.50 m zu erfolgen.

Überhängende Äste dürfen Strassenbeleuchtungen, Verkehrssignale und Strassentafeln 
nicht verdecken.

Weiter erinnern wir daran, dass im Bereich von Kurven, Einmündungen und Zufahrten 
keine sichtbehindernden Einfriedungen, Bäume, Sträucher und andere Gegenstände ge-
pflanzt oder aufgestellt werden dürfen.

Die Grünabfälle können während den ordentlichen Oeffnungszeiten im Hunzikerhof 
entsorgt werden.

Wir bitten Sie, unserer Aufforderung Folge zu leisten, und danken Ihnen im Voraus 
bestens für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen.

Für Schäden an Personen und Fahrzeugen sowie Unfälle, die aus 
Nichtbeachtung obiger Anordnung entstehen, sind die Grundeigentümer 
haftbar.

Einwohnergemeinde Balsthal
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